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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen Sie zur Ausgabe September 2011 des Blitzlichts. Sollten Sie von Mandanten
auf umfangreiche juristische Fragestellungen angesprochen werden, beachten Sie bitte,
dass im Einzelfall die Rechtsberatung dem Rechtsdienstleistungsgesetz widersprechen
kann. Im Zweifel verweisen Sie deshalb an einen Rechtsanwalt.

Redaktionsschluss für das Blitzlicht September 2011 war der 01. August 2011.
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EditorialEditorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat September 2011 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie
interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Führung eines Zivilprozesses sind jetzt als
außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Es sind allerdings einige Voraussetzungen zu
beachten. So muss der Prozess mit Aussicht auf Erfolg geführt werden. Dies wird sicher
zu neuen Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt führen.

Der Verkauf eines privaten Grundstücks innerhalb der „Spekulationsfrist“ unterliegt in
der Regel nur der Einkommensteuer. Unter Umständen kann der Überschuss aus solchen
Verkäufen aber auch noch der Gewerbesteuer unterliegen. Aus diesem Grund sollte jeder
Verkauf mit dem Steuerberater abgestimmt werden.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlichtausgabe oder zu anderen Themen?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.



Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung September und Oktober 2011
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.20111 10.10.20112

Umsatzsteuer 12.09.20113 10.10.20114

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

12.09.2011 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.2011 Entfällt

15.09.2011 13.10.2011Ende der Schonfrist Überweisung5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck6

08.09.2011 06.10.2011

Sozialversicherung7 28.09.2011 27.10.2011
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf

entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise.
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.09./25.10.2011) an die jeweilige
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn-
und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Unternehmer/BeteiligungenUnternehmer/Beteiligungen

Nichtabziehbarkeit von Schuldzinsen beim so genannten „umgekehrten
Zwei-Konten-Modell“
Nach dem Einkommensteuergesetz1 sind Schuldzinsen bei Überentnahmen z. T. nicht abziehbar. Eine
Überentnahme liegt vor, wenn die Entnahmen die Summe aus Gewinn und Einlagen übersteigen. Mit der
Regelung soll verhindert werden, dass privat veranlasste Schuldzinsen als Betriebsausgaben abgezogen
werden. Die steuerliche Abziehbarkeit der Schuldzinsen ist zweistufig zu prüfen:
• Schritt 1: Zunächst sind die rein privat veranlassten Schuldzinsen zu ermitteln. Sie dürfen nicht als

Betriebsausgaben abgezogen werden und bleiben bei der Berechnung von Überentnahmen außen vor.
• Schritt 2: Liegen Überentnahmen vor, sodass Zinsaufwendungen nur eingeschränkt abziehbar sind?
Mit dem „umgekehrten Zwei-Konten-Modell“ (Konto 1 nur für Betriebseinnahmen, Konto 2 für Betriebsausgaben
und Privatentnahmen) können die Regelungen des § 4 Abs. 4a EStG nicht umgangen werden. Ist in diesem
Modell das Konto 2 durch Privatentnahmen im Soll und wird das Soll durch eine Gutschrift von Betriebs-
einnahmen getilgt, liegt eine Entnahme vor, die bei der Prüfung von Überentnahmen (Schritt 2) zu
berücksichtigen ist.

1 § 4 Abs. 4a EStG.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs2)



Verzögerungsgeld kann auch im Rahmen einer Außenprüfung festgesetzt
werden
Das Verzögerungsgeld3 ist mit dem Jahressteuergesetz eingeführt worden. Das Finanzamt kann mindestens
2.500 € und höchstens 250.000 € Verzögerungsgeld festsetzen, wenn im Rahmen einer Außenprüfung Aus-
künfte innerhalb einer angemessenen Frist nicht erteilt oder angeforderte Unterlagen nicht vorlegt werden.
Der Bundesfinanzhof4 ist der Ansicht, dass eine mehrfache Festsetzung eines Verzögerungsgelds wegen
fortdauernder Nichtvorlage derselben Unterlagen unzulässig ist.

Durch Anteilsvereinigung ausgelöste Grunderwerbsteuer sind keine
Anschaffungskosten
Durch Anteilsvereinigung ausgelöste Grunderwerbsteuer ist sofort abziehbare Betriebsausgabe. Vereinigen
sich durch Zukauf weiterer Gesellschaftsanteile mindestens 95 % der Anteile einer grundstücksbesitzenden
Gesellschaft in einer Hand, wird auf die der Gesellschaft gehörenden Grundstücke Grunderwerbsteuer fällig.
Das gilt auch bei mittelbaren Beteiligungen.
Die Grunderwerbsteuer gehört nicht zu den Anschaffungskosten der Anteile, auch wenn sie durch die
Anschaffung dieser Anteile ausgelöst wird. Besteuerungsobjekt ist nicht der Erwerb der Anteile, sondern ein
fiktiver Erwerb von Grundstücken.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs5)

Auch auf Umlaufvermögen entfallende Schuldzinsen sind nach
Überentnahmen nur beschränkt abziehbar
Sind in den Betriebsausgaben von Personenunternehmen Schuldzinsen enthalten, die nicht auf Investitions-
kredite im Zusammenhang mit der Anschaffung bzw. Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
entfallen, sind diese in Höhe von 6 % der sog. Überentnahmen steuerlich nicht abzugsfähig. Dabei kann ein
Freibetrag von 2.050 € abgezogen werden. Eine Überentnahme ergibt sich, wenn die Entnahmen höher sind als
die Summe des Gewinns und der Einlagen in einem Wirtschaftsjahr.
Der Bundesfinanzhof6 hat entschieden, dass (im Fall zu hoher Privatentnahmen) die auf die Finanzierung von
Umlaufvermögen entfallenden Schuldzinsen auch dann nur gekürzt abzugsfähig sind, wenn sie auf den Erwerb
eines Warenlagers entfallen.
Hinweis: Die Fremdfinanzierung sollte sich deshalb im Wesentlichen auf Anlagevermögen beschränken.

Liebhaberei wegen langjähriger Verluste
Grundsätzlich können betriebliche Verluste mit anderen Einkünften ausgeglichen werden und zu einer Steuer-
minderung führen. Dies gilt allerdings nur, wenn ein sog. Totalgewinn zwischen Betriebsgründung und Betriebs-
beendigung erwirtschaftet werden kann. Ansonsten spricht man von Liebhaberei, deren Verluste nicht
ausgleichsfähig sind. Beim Totalgewinn sind auch die sog. stillen Reserven zu berücksichtigen, allerdings nur im
Rahmen einer vorausschauenden Betrachtungsweise auf den Zeitpunkt der Betriebsbeendigung.
Beispiel:
Aufgelaufene Verluste seit Betriebsgründung - 200.000 €
Bisher gebildete stille Reserven 300.000 €
Zwischenergebnis + 100.000 €
Zu erwartende künftige Verluste bis Betriebsbeendigung - 150.000 €
Totalverlust bis Betriebsbeendigung - 50.000 €

Ergebnis: Das positive Zwischenergebnis von 100.000 € reicht nicht aus, um Liebhaberei zu verneinen. Nur
wenn die stillen Reserven bis Betriebsbeendigung um mehr als 50.000 € steigen, somit mehr als 350.000 €
betragen, können Verluste noch ausgeglichen werden.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs7)

2 BFH, Urt. v. 03.03.2011, IV R 53/07, DStR 2011, S. 1217, BFH/NV 2011, 1414, LEXinform 0588583.
3 § 146 Abs. 2b AO.
4 BFH, Beschl. v. 16.06.2011, IV B 120/10, DB 2011, S. 1619, DStR 2011, 1423, LEXinform 5012303.
5 BFH, Urt. v. 20.04.2011, I R 2/10, DStR 2011, S. 1169, DB 2011, S. 1553, BFH/NV 2011, 1419,

LEXinform 0927638.
6 BFH, Urt. v. 23.03.2011, X R 28/09, DStR 2011, S. 1356, LEXinform 0179867.
7 BFH, Beschl. v. 13.04.2011, X B 186/10, BFH/NV 2011, S. 1137, LEXinform 5906163.



Arbeitgeber/AArbeitgeber/Arbeitnehmerrbeitnehmer

Falsche Kilometer-Angaben für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
können als Steuerhinterziehung gewertet werden
Steuerhinterziehung ist strafbar. Sie wird, je nach Schwere, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Steuerhinterziehung begeht, wer den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht und dadurch Steuern verkürzt oder die
Finanzverwaltung pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt. Jeder ist verpflichtet, in
der Steuererklärung nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die Angaben
müssen richtig und vollständig sein. Eine Angabe ist dann unrichtig, wenn die in ihr enthaltene Behauptung mit
der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Unvollständig ist eine Angabe, wenn ein bestimmter Sachverhalt nur
teilweise erklärt, aber der Eindruck der Vollständigkeit erweckt wird.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz8 hat entschieden, dass überhöhte Entfernungsangaben für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen können.

Beiträge für eine Gruppenkrankenversicherung als Arbeitslohn
Beiträge des Arbeitgebers zu einer privaten Gruppenkrankenversicherung sind Arbeitslohn des Arbeitnehmers,
wenn dieser einen eigenen unmittelbaren Anspruch gegen den Versicherer erlangt. Kann der Arbeitnehmer auf
Grund des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber nur Versicherungsschutz, nicht jedoch Barleistung verlangen,
stellen die Beiträge Sachlohn dar. Eine Steuerfreiheit9 der Beträge kommt dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber
auf Grund zwischenstaatlicher Verwaltungsvereinbarungen, die auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruhen,
zur Leistung verpflichtet ist.10

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs11)

Pflicht zur Stellenausschreibung auch bei Stellen, die mit Leiharbeitnehmern
besetzt werden sollen
Der Betriebsrat kann die interne Ausschreibung von Arbeitsplätzen verlangen, die vom Arbeitgeber dauerhaft mit
Leiharbeitnehmern besetzt werden sollen.12 Dies hat das Bundesarbeitsgericht13 entschieden. Zu Grunde lag der
Fall eines gemeinnützigen Bildungswerks, welches sich nicht für verpflichtet hielt, Stellen, die für länger als ein
Jahr mit Leiharbeitnehmern besetzt werden sollten, intern auszuschreiben. Nach Ansicht des Bundesarbeits-
gericht besteht kein Anlass, solche Stellen von der Ausschreibungspflicht auszunehmen. Vielmehr soll es dem
Betriebsrat durch die interne Ausschreibung ermöglicht werden, den innerbetrieblichen Arbeitsmarkt zu aktivieren
und eine Verärgerung der Belegschaft über die Hereinnahme Außenstehender trotz im Betrieb vorhandener
Beschäftigungsmöglichkeiten entgegenzuwirken.

Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei mehreren Wohnungen
Bewohnen Ehegatten mehrere Wohnungen, können sie trotzdem keine doppelte Haushaltsführung geltend
machen, wenn sie jederzeit zusammenwohnen. Wohnt das Ehepaar während der Woche zusammen in einer
Wohnung und nutzt es eine weitere Wohnung gemeinsam am Wochenende sowie im Urlaub, ist Mittelpunkt
der Lebensinteressen in der Wohnung, von der beide regelmäßig ihre Arbeitsstätte aufsuchen.
Wohnen nämlich beide Ehegatten während der Woche zusammen in einer Wohnung in der Nähe beider
Arbeitsstätten, ist der Fall vergleichbar mit einem ledigen Steuerpflichtigen, der zwei Wohnungen innehat.
Bei diesem wird der Lebensmittelpunkt regelmäßig in der Wohnung angenommen, von der er regelmäßig
seine Arbeit aufsucht.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs14)

8 FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 29.03.2011, 3 K 2635/08, LEXinform 5011958.
9 § 3 Nr. 62 EStG.
10 § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG.
11 BFH, Urt. v. 14.04.2011, VI R 24/10, DStR 2011, S. 1221, BFH/NV 2011, 1418, LEXinform 0927807.
12 § 93 BetrVG.
13 BAG, Beschl. v. 01.02.2011, 1 ABR 79/09, DB 2011, S. 1282.
14 BFH, Beschl. v. 04.05.2011, VI B 152/10, BFH/NV 2011, 1347, LEXinform 5906196.



GrundstücksGrundstückseigentümereigentümer

Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze durch Aufteilung im Kaufvertrag
Bei Verkauf einer Immobilie und gleichzeitiger Aufteilung in Wohn- und Gewerbeeinheiten ist von gewerblichem
Grundstückshandel auszugehen, wenn dem Käufer mehr als drei Einheiten zugewiesen werden. Auch wenn die
für die Gewerblichkeit maßgebende Fünfjahresfrist überschritten ist, ändert sich an dieser Beurteilung nichts.
Dazu folgender Fall:
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts veräußerte ein gemischt genutztes Grundstück, auf dem die Errichtung
einer Seniorenresidenz geplant war. Zwischen Erwerb und Verkauf lag ein Zeitraum von fünf Jahren und
zwei Monaten. Käufer war eine GmbH, deren alleiniger Anteilseigner einer der GbR-Gesellschafter war.
Im Kaufvertrag wurde das Objekt in 25 Einheiten aufgeteilt, 4 Einheiten verblieben bei der GbR, die übrigen
21 gingen in das Eigentum der GmbH über. Daraus wurde eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht
geschlossen mit der Folge, dass von einem gewerblichen Grundstückshandel auszugehen war.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs15)

Kein gewerblicher Grundstückshandel bei Verkauf eines ungeteilten
Grundstücks mit fünf Mehrfamilienhäusern
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist Indiz für einen gewerblichen Grundstückshandel, wenn mehr
als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren (zwischen Anschaffung und Verkauf) veräußert werden. Allerdings
kann auch die Veräußerung nur eines Objekts gewerblichen Grundstückshandel auslösen, wenn der Verkäufer
bestimmten Berufsgruppen angehört oder die Veräußerungsabsicht schon vor Baubeginn festgestanden hat.
Aktuell hat das Gericht16 entschieden, dass der Verkauf eines ungeteilten Grundstücks mit fünf Mehrfamilien-
häusern nur ein Objekt im Sinne der Drei-Objekt-Grenze darstellt.
Hinweis: Vor Veräußerung von Grundbesitz sollte mit dem Steuerberater abgestimmt werden, ob gewerblicher
Grundstückshandel vorliegen kann.

Unpünktliche Mietzahlungen rechtfertigen fristlose Kündigung
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs17 rechtfertigt die andauernde und trotz wiederholter Abmahnung des
Vermieters verspätete Entrichtung der Miete durch den Mieter eine Kündigung des Mietvertrags aus wichtigem
Grund.18 Das Gericht bewertet die fortlaufend unpünktliche Mietzahlung als gravierende Pflichtverletzung, die
eine fristlose Kündigung ermöglicht.
In dem vom Vermieter betriebenen Klageverfahren hatte der Mieter mehrere Jahre die Miete erst zur Monatsmitte
oder noch später gezahlt. Auch nach mehreren Abmahnungen hat er diese Zahlungsweise fortgeführt, obwohl
nach dem Mietvertrag die Miete jeweils zum dritten Werktag eines Monats fällig war. Für das Gericht war es
unerheblich, dass der Mieter auf Grund eines Irrtums davon ausgegangen ist, die Miete erst zur Monatsmitte
zahlen zu müssen.

Aufwendungen für den Umbau von Stall und Scheune in eine Garage und eine
Wohnung sind Herstellungskosten
Ein Gebäude mit zwei Wohnungen und Wirtschaftsräumen (Stall und Scheune) wurde renoviert. Die Wirtschafts-
räume wurden zu einer Garage und einer Wohnung umgebaut.
Ob Baumaßnahmen zu Herstellungsaufwand führen, ist für einzelne Gebäudeteile gesondert zu prüfen, wenn sie
in keinem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen. Demgegenüber ist von einer Einheitlich-
keit mehrerer Gebäudeteile auszugehen, wenn einzelne Bauteile miteinander verknüpft sind. Wird dabei, wie an
obigem Beispiel gezeigt, ein wesentlicher Teil der Bausubstanz ausgetauscht, ist von Herstellungskosten
auszugehen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs19)

15 BFH, Urt. v. 30.09.2010, IV R 44/08, BFH/NV 2011, S. 1212, DB 2011, S. 1307, LEXinform 0179373.
16 BFH, Urt. v. 05.05.2011, IV R 34/08, DStR 2011, S. 1370, BFH/NV 2011, 1422, LEXinform 0179369.
17 BGH, Urt. v. 01.06.2011, VIII ZR 91/10, LEXinform 0436535 – dieses Dokument ist eine Pressemitteilung;

Das Urteil hat Dok.-Nr.: 0901645 und keine Fundstelle.
18 § 543 Abs. 1, Abs. 3 BGB.
19 BFH, Urt. v. 07.12.2010, IX R 14/10, BFH/NV 2011, 1302, LEXinform 0927825.



SonstigesSonstiges

Keine Anlaufhemmung bei Antragsveranlagung
Eheleute erzielten in den Jahren 2002 und 2003 ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Am
13.11.2008 reichten sie für diese Jahre Einkommensteuererklärungen ein. Das Finanzamt lehnte die Durch-
führung der Antragsveranlagung ab, weil die Abgabefrist versäumt worden war.
Der Bundesfinanzhof20 hat im Fall von Antragsveranlagungen entschieden, dass eine Anlaufhemmung in solchen
Fällen nicht gegeben ist. Für 2002 verjährte die Einkommensteuer mit Ablauf des Jahres 2006 und für 2003 mit
Ablauf des Jahres 2007, da eine Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht bestanden hatte.

Für in den USA wohnende beschränkt Steuerpflichtige gilt Mindeststeuersatz
von 25 %
Ein in den USA wohnender Rechtsanwalt erzielte in Deutschland Gewinne von 1.424 €, auf die das Finanzamt
den Mindeststeuersatz für beschränkt Steuerpflichtige von 25 % anwendete und 356 € Steuern festsetzte.21
Der Rechtsanwalt meinte, gem. Steuertabelle dürften nur 243 € Steuern festgesetzt werden. Er berief sich dabei
auf entsprechende Regelungen für EU-Angehörige und das Doppelbesteuerungsabkommen sowie den Freund-
schaftsvertrag mit den USA.
Der Bundesfinanzhof22 gab dem Finanzamt Recht, weil der Rechtsanwalt sich als US-Bürger nicht auf das
EU-Recht berufen konnte.

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung abziehbar
Eine Ehefrau klagte gegen ihre Krankenversicherungsgesellschaft, weil diese die Zahlung von Krankentagegeld
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit eingestellt hatte. Die Kosten von rd. 10.000 € für den Zivilprozess machten die
Ehegatten in ihrer Einkommensteuererklärung zunächst als Werbungskosten der Ehefrau, später als außer-
gewöhnliche Belastung geltend.
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof23 die Kosten eines Zivilprozesses
unabhängig von dessen Gegenstand als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Solche Aufwendungen sind
dann abziehbar, wenn sich bei einem Prozess hinreichend Aussicht auf Erfolg ergibt und keine Mutwilligkeit
vorliege. Die Kosten sind allerdings um etwaige Erstattungen (z. B. Leistungen aus Rechtschutzversicherung)
zu kürzen und nur insoweit abzugsfähig, als sie die zumutbare Belastung übersteigen.

Keine Gebühr für das Führen eines Darlehenskontos
In einem vom Bundesgerichtshof24 entschiedenen Fall verwendete eine Bank gegenüber ihren Kunden in ihren
Allgemeinen Bedingungen für Darlehensverträge eine Klausel, durch welche sie sich beim Abschluss von
Darlehensverträgen die Bezahlung einer monatlichen Gebühr für die Führung des Darlehenskontos versprechen
ließ.
Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei der streitigen Gebührenklausel nicht um eine der Inhalts-
kontrolle von vornherein entzogene Preisklausel,25 weil die Kontoführungsgebühr nicht der Abgeltung einer
vertraglichen Gegenleistung oder einer zusätzlichen Sonderleistung der Bank, sondern ausschließlich eigenen
buchhalterischen bzw. Abrechnungszwecken dient. Der hiernach eröffneten Inhaltskontrolle26 hält die Klausel
nicht stand, weil sie der Bank die Erhebung von Entgelten für Tätigkeiten ermöglicht, die sie im eigenen Interesse
erbringt.

20 BFH, Urt. v. 14.04.2011, VI R 53/10, DStR 2011, S. 1317, DB 2011, S. 1616, BFH/NV 2011, 1410,
LEXinform 0927923.

21 § 50 Abs. 3 S. 2 EStG.
22 BFH, Urt. v. 30.03.2011, I R 63/10, DB 2011, S. 1370, BFH/NV 2011, 1428, LEXinform 0928090.
23 BFH, Urt. v. 12.05.2011, VI R 42/10, DStR 2011, S. 1308, DB 2011, S. 1612, BFH/NV 2011, 1426,

LEXinform 0928084.
24 BGH, Urt. v. 07.06.2011, XI ZR 388/10, Pressemitteilung Nr. 97/11, LEXinform 0436545.
25 § 307 Abs. 3 S. 1 BGB.
26 § 307 Abs. 1 BGB.


